
gollbauten.

 

 

 

 

leb. 231. Siebenaollamt I Gmft=äluguft=6chleufe.

8uttergerfte beim (Eingang angemelbete ©erfte für bie anbern 3wecke ungeeignet gemacht.

8rüher gefchah bie5 baburch, baf3 fie benaturiert, unb 5war entkeimt wurbe; heute färbt man

fie mit @ofin. S'9iefe lefertigung wirb von ber Sollnerwaltung an heftimmten (Eingängen in

bus 30llinlanb vorgenommen.

@henfo, wie bei ber lefertigung fchwimmenber $ahr5euge I;bie ®üter— vielfach nicht gleich '

in ben freien EBerkehr eintreten, gefchieht bies auch nicht immer fofort bei ber lefertigung
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‘21bb. 232. 8anbfefte ßollabfertigung für

S!anbfuhrwerke auf St. %lnnen.

non 973aren, bie auf bem Sianbwege nerfanbt

werben. EBei ber 93erfrachtung in Gifenbahnwagen

gehört es fogar 3ur Qiegel, baf3 fich bie fl3eförbe=

rung unter 30llnerfchluf; noll5ieht. €9e5halh finb

auch bie fiir 2lbfertigungsgwecke getroffenen Gin=

rid;tungen auf ben .ßafenbahnhöfen befonber5 ein=

fach. @5 genügen gefnnberte <2lufftellungsgleife für

bie 11nterfuchung unb einige überbachte ‘Jiampen

5wifchen ben ®leifen.

{Sie auf $uhrwerla nerlabenen ®egenft'cinbe

werben bagegen beim EDurchfahren ber ®ren5e

größtenteils ber enbgiiltigen thfertigung unter=

worfen. (leb. 231.) S)ieienigen QBaren, bie noch

nicht veranllt au werben brauchen, gehen entweber

unten Q3ebeckung non Sollbeamten unb unter

$egleit3ettel an aollinliinbifche 9iieberlagen ober

nach Q3ahnhöfen, auf benen beim überlaben bus

‘15erwiegen ftattfinbet, ober im ‘Baffier5ettelnerkehr

nach 23eriihrung bes 30llinlanbes wieber ins

$reihafengebiet. $)iefer legte QSerkehr wickelt fich

hauptfiichlich 5wifchen bem linken unb bem rethten

Gilbufer ab, ba eine fefte %"reihafennerhinbung

awifchen ben beiben Ufern bis heute noch nicht


